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Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 
 
 
Bodenschutz in der bestehenden Bebauung (Innenbereich) 
Antrag der Fraktion DIE LINKE 
- 101.19.918 - 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel beschließt die Umsetzung 
des Maßnahmenvorschlags aus dem Klimaschutzrat 2023-BEL-07:  
 
Netto-Neuversiegelungsrate bedeutet: Es darf Boden versiegelt werden, aber 
nur nach Entsiegelung mindestens derselben Flächengröße und möglichst in der 
Nähe. Dem Ziel der Netto-Neuversiegelungsrate von Null Hektar (bezogen auf 
die Fläche der Stadt Kassel) dienen im baurechtlichen Innenbereich:  
 

1. Aufstockung bestehender Gebäude und Bebauung auf bereits 
versiegelten Flächen haben Vorrang (Flächenrecycling).  

2. Baugenehmigungen enthalten Vorgaben für die Umwelt-Baubegleitung 
(DIN 19 639). Vorbildfunktion: Die Stadt, deren Eigenbetriebe sowie der 
KVV-Konzern (Fernwärme, KVG, KasselWasser, Städtische Werke) 
setzen bei Reparaturen und Baumaßnahmen an ihren Linien bzw. 
Leitungen regelmäßig eine Umwelt-Baubegleitung (DIN 19 639) um.  

3. Neubauten und Anbauten im Bereich bestehender Bebauungspläne: Die 
Regeln für die zulässige Bebauung werden streng angewandt. Wenn 
trotz nachgewiesener intensiver Suche die Versiegelung von Boden 
unvermeidbar ist, wird in der Baugenehmigung festgelegt, dass 
möglichst in der Nähe mindestens die gleiche Fläche versiegelten Bodens 
entsiegelt wird, und es werden auf dem Baugrundstück Tabuflächen für 
den Bodenschutz ausgewiesen.  

4. Neue oder zu ändernde Bebauungspläne, Gebiete ohne Bebauungspläne: 
Eine Neu-versiegelung wird vermieden.  

5. In der Stadtverwaltung werden ausreichend Geld und Personal für die 
Umsetzung der Maßnahme bereitgestellt und Fördergeld eingeworben, 
z.B. für Entsiegelung.  

6. Umsetzung des vorsorgenden Bodenschutzes: Die Stadtverordneten 
appellieren an die Landesregierung und den Landtag, die Festsetzung 
von Bodenschutzgebieten zu ermöglichen (Umsetzung von § 21, Absatz 
3 BBODSCHG 1998). Im Rahmen einer flächendeckenden, detaillierten 
Kartierung werden besonders schützenswerte Böden ermittelt, um diese 
im Bodenschutzplan unter Schutz zu stellen.  



 

Beschluss der 30. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 29. Januar 2024 

 

2 von 2  
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: Die Linke 
Ablehnung: B90/Grüne, SPD, CDU, FDP, AfD (3), 
  Stadtverordnete Klobuczynski und Gleuel 
Enthaltung: AfD (1) 
Abwesend: Stadtverordnete Dr. Hoppe und Rieger 
den  
 

Beschluss 
 

Der Antrag der Fraktion Die Linke betr. Bodenschutz in der bestehenden Bebauung 
(Innenbereich), 101.19.918, wird abgelehnt. 
 
 
 
 
 
Dr. Martina van den Hövel-Hanemann Nicole Eglin 
Stadtverordnetenvorsteherin Schriftführerin 




